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1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gun
sten als echt vorgebrachte Urkunde fälschlich ange
fertigt oder verfälscht war;

'2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Gunsten ab
gelegten. Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens der 
Zeuge oder Sachverständige sich einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig 
gemacht hat;

3. wenn bei dem Urteil ein Richter, Geschworener oder 
Schöffe mitgewirkt hat, welcher sich in Beziehung auf 
die Sache einer Verletzung seiner Amtspflichten schul
dig gemacht hat, sofern diese Verletzung mit einer im 
Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängen
den öffentlichen Strafe bedroht ist;

4. wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder 
außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der 
strafbaren Handlung abgelegt wird.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 359.

Unzulässigkeit.
5 363

(1) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem 
Zweck, eine andere Strafbemessung oder eine Änderung 
der Entscheidung über Maßregeln der Sicherung und Bes
serung aut Grund desselben Strafgesetzes herbeizuführen, 
findet nicht statt.

(2) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, 
eine Milderung der Strafe wegen verminderter Zurech
nungsfähigkeit herbeizuführen, ist gleichfalls ausge
schlossen.

Anm.: § 363 ist durch Art. 2 Ziff. 32 des AusfGes. zu dem Ges. gegen 
gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) neu gefaßt worden. 
Im übrigen vergl. Anm. zu § 359.

Behauptung einer strafbaren Handlung.
§364

Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, wel
cher auf die Behauptung einer strafbaren Handlung ge-


	Unzulässigkeit.


